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1 Situation und Aufgabenstellung









 

 





         











 











                     





















2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

 BImSchG













 

 16. BImSchV















 





 TA Lärm



















 

 TA Lärm 













 

 DIN 4109 



 

 DIN ISO 9613, Teil 2 





; Verweis in der TA Lärm 

auf den Entwurf September 

1997

 







 DIN EN 12 354, Teil 4 











 

 DIN 18 005, Teil 1 





 











Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

 DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1 







 

 DIN 45 680 





 

 DIN 45 680, Beiblatt 1 









 

 DIN 45 681 







; Verweis in 

der TA Lärm auf Entwurf Janu-

ar 1992

 



Entwurf Januar 

1992

 DIN 45 681 









 

 DIN 45 681, Berichtigung 2 









 







 RLS-90











 

 RLS-19 











 

 Schall 03













 



 ABSAW 2003 









 











Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

 ZTV-Lsw 06















 

 VDI 2571







 

 VDI 2714   

 VDI 2719 



 

 VDI 2720 



 

 









 

 Parkplatzlärmstudie



















 

 VV TB Bln 





 

 













 

 



















 

 Rundschreiben SenStadtWohn I 

C Nr. 2 / 2022 -











 

 









 











Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

 



















 

 























 

 













 

 











 

 







 

 





  

 







  

 









  

 











  

 















 











Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

 





  

  



 

  









 

     













 

 















 

 











  



    



 

 



      

      



 

 







 

 







 

  









 













Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

 













 





   

   

   

   











3 Örtliche Gegebenheiten

























       













 



 



















                    



     







   



















4 Beurteilungsgrundlagen

4.1 Verkehrslärm gemäß DIN 18005



  



















Baugebiet

Verkehrslärm

Industrie-, Gewerbe-

und Freizeitlärm 

sowie Geräusche von

vergleichbaren 

öffentlichen Anlagen 

Lr [dB(A)] Lr [dB(A)]

tags nachts tags nachts

    

    




   

    

    

    

    

    

    

    





















„In  vorbelasteten  Bereichen,  insbesondere  bei  vorhandener  Bebauung,  bestehenden

Verkehrswegen und Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhal-

ten. Wo im Rahmen einer Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungs-

werten abgewichen werden soll, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete

Maßnahmen  (z.B.  geeignete  Gebäudeanordnung  und  Grundrissgestaltung,  bauliche

Schallschutzmaßnahmen,  insbesondere  für  Schlafräume)  vorgesehen  und  planungs-

rechtlich abgesichert werden.“

   







     



4.2 Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Schallsituation im Umfeld

















              

     

























    



     



       

        





















Gebietsausweisung Immissionsgrenzwert [dB(A)]

Tag Nacht
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•         





4.3 Gewerbelärm gemäß TA Lärm

4.3.1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 







    



 















Gebietsausweisung Immissionsrichtwert [dB(A)]

Tag Nacht

  

  

  

  

  

  

4.3.2 Vorbelastung und angestrebter anteiliger Immissionsrichtwert





„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung

der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes

nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hin-

blick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der

Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Im-

missionsrichtwerte nach Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens

6 dB(A) unterschreitet.“

4.3.3 Geräuschspitzen





4.3.4 Ruhezeiten







4.3.5 Seltene Ereignisse

  















• 



• 



4.3.6 Verkehrsgeräusche





• 



• 

• 



   



4.3.7 Anmerkung




(Zitat Anfang)


Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f bei

der Ermittlung des Beurteilungspegels  die erhöhte  Störwirkung von Geräu-

schen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen:


(Zitat Ende)


























      













5 Ermittlung und Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen 

5.1 Methodik











Emission









Immission













 

























5.2 Schallemissionsgrößen Straßenverkehr 

















  













  





   













Straße Abschnitt Differenz

Null-Fall zu Plan-Fall

Kfz/24h

  

  

  

  

  











Straße Abschnitt Differenz

Null-Fall zu Plan-Fall

Kfz/24h

  

  

  

  

  

  

  

 

          













5.3 Schallemissionsgrößen Schienenverkehr 

    



            



















        

















5.4 Schallemissionsgrößen Schiffsverkehr













 







          







       



















 



Emissionsdaten gemäß ABSAW 2003











Fahrzeugart Anzahl im Jahr

2021

Maßgebliche

stündliche 

Verkehrsstärke

Mtyp ( 6-22Uhr)

längenbezogener

Schallleistungs-

pegel LW‘k‘Typ in

dB(A)/m 

(inkl. KMA)

längenbezogener-

Schallleistungspegel

der Wasserstraße inkl.

Korrektur/Zuschläge

in dB(A)/m

 



  

 



  

   





  

  64,8















5.5 Durchführung der Immissionsberechnungen

5.5.1 Berechnung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmim-

missionen
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•  









 



         





  







5.5.2 Berechnung der Verkehrslärmimmissionen in der Umgebung des Plangebie-

tes 

  



 





























5.6 Ergebnisse der Verkehrslärmberechnung

5.6.1 Ergebnisse der Immissionsberechnung zu den Verkehrslärmimmissi-

onen auf das Plangebiet





















           











 



 





      



























    







 „[…] wenn sie keinem Dauerschallpegel ausgesetzt sind, der

62 dB (A) überschreitet, denn dieser Wert markiert die Schwelle, bis zu der unzumutbare

Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten sind.

















   





                  



















5.6.2 Ergebnisse der Immissionsberechnung zu den Verkehrslärmimmissi-

onen im Umfeld des Plangebiets
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6 Gewerbelärm

6.1 Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen auf das Plangebiete







  

 













"Die  Vorhabenträgerin  verpflichtet  sich sicherzustellen,  dass  die  Fenster  als  Ge-

samtanlage so ausgebildet sind, dass sie nur aus brandschutztechnischen Gründen

zur Entrauchung und zur Reinigung (maximal 1-2 mal pro Jahr) zu öffnen sind. Eine

Öffnung der Fenster zur Lüftung durch die Nutzer ist nicht vorgesehen."

           

                 



 



             







        



















6.2 Vom Plangebiet ausgehende Gewerbelärmimmissionen









 



 

 































 















 













7 Lärmschutzmaßnahmen 

7.1 Allgemeines

   

   













7.2 Aktive Lärmschutzmaßnahmen









 







             





              

























7.3 Passive Lärmschutzmaßnahmen

    









• 

• 



• 

• 

• 



• 















           

                   







„Dennoch ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu ermitteln, mit welchen An-

forderungen an den baulichen Schallschutz gemäß der jeweils aktuell bauaufsichtlich

eingeführten Norm DIN 4109 (siehe dazu ausführlich in Kapitel X.6) für Bauvorhaben

im Plangebiet ungefähr gerechnet werden muss.“[27]















 





„Anlage A 5.2/1 Pkt. 5 der VV TB Bln besagt, dass ein Nachweis der Luftschalldäm-

mung von Außenbauteilen erforderlich ist, wenn 

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz von Außenlärm

am Gebäude zu treffen sind (§ 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB) oder 

b) der "maßgebliche Außenlärmpegel" (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01)

auch nach den vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder höher

ist als 

-  61 dB(A)  bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unter-

richtsräumen und ähnlichen Räumen sowie  bei Bettenräumen in Krankenhäu-

sern und Sanatorien 

- 66 dB(A) bei Büroräumen.“[29]

•  



           

zum Zeitraum des

Tages



 für die Nacht



    



   









         





















 



 

















•  







R 'w , ges = La   K Raumart





Bettenräume in Kran-

kenanstalten und Sa-

natorien









Büroräume und 

Ähnliches

 25  35



                  

















  



 



K AL=10 log
SG

0,8 S F



 





  



Die höchsten berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel betragen bis zu 71 dB(A) in

den oberen Etagen an der zum Nordufer zugewandten Seite der Plangebäude, woraus

sich ein mindestens einzuhaltendes bewertetes Schalldämmmaß der Außenbauteile

bei einer Wohnnutzung von R‘w,res = 46 dB(A) für Bettenräume in Krankenanstalten er-

gibt. 

























































„Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen auf der Fläche ... (ABCD...A)

— in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in mindestens einem Aufent-

haltsraum,

— in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens der Hälfte der 

Aufenthaltsräume

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen glei-

cher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beur-

teilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei 

mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.“ [27]



 

              



 









nicht erforderlich













8 Zusammenfassung















                     











Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet



            



 







   



 







  























Verkehrslärmimmissionen in der Umgebung des Plangebietes



 



   





















Gewerbelärm













  



     



Lärmschutzmaßnahmen
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